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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage 
der Abg. Dr. Hafner und Genossen, Nr. 
2176/J-NR/ 1978 vom 1978 11 09, "Ober­
prüfung der automatischen Bahnschranken 
im Bereich der Stadt Grazil. 

2133/A8 
1978 -12- 21 
zu 2116 IJ 

Ihre Anfrage erlaube ich mir, wie folgt zu beantworten. 

Zu 1 und 2 

Di e Ei senba hnkreuzung im Zuge der Gemei ndestraße "Schwarzer Weg" führt über 
fünf Gleise des Bahnhofes Graz Puntigam. Sie wird durch eine Vollschrunken­
anl.age gesichert, die mit dem Stellen der Fahrstraße für den herannahenden Zug 
geschlossen und durch den Zug automatisch nach dem Vorbeifahren wieder geöffnet 
wird. Dadurch·ist im Durchgangsverkehr eine kürzestmögliche Schließzeit des 
Schrankens sichergestellt. 

Im VeTschubbetrieb wird die Schrankenanlage durch deri Fahrdienstleiter 
betätigt, der sich nach den Verkehrserfordernissen zu richten hat. Aus 
Sicherheitsgründen muß der Schranken auch geschlossen bleiben, wenn sich 
Verschubbewegungen dem Gefahrenbere i eh der Ei senba hnkreuzung nähern. Wenngl ei ch 
im Verschubbetrieb längere Schließungszeiten der Schranken vorkommen können, 
betragen diese nach den vorl iegenden Informationen jedoch keinesfall s 20 bi s 25 
Minuten ohne Zug- oder Verschubfahrt. Ein·e gesonderte Oberprüfung der Schranken­
anlage erscheint nicht erforderlich, da sie von den öBB vierteljährlich auf 
Funktionstüchtigkeit untersucht wird. 
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Der diensthabende Fahrdienstleiter des Bahnhofes Graz Puntigam ist angewiesen, 
soweit bei Verschubarbeiten der Schranken geschlossen 'I,erden muß, die 
Schl ;eßungszeiten auf ei n Mi ni mum , allerdi ngs unter Beachtung aller Si cher.,. 
heitserfordernisse, zu beschränken. 

Da das starke Verkehrsaufkommen der Bahn bei dieser Eisenbahnkreuzung seit je 
her längere Schließzeiten der Schranken erforderlich machte, wurde bereits 
anl äßl ich der Pl anung des Mittel stell werkes und der damit verbundenen Moderni­
s;erung der Si cherungsanl agen die Stadtgemei nde Graz von den ößB mit Nachdruck 
auf die damal s schon in der öffentl ichkeit kritisierten langen Behinderungs­
zeiten durch die Schrankenanlage im Bahnhof Graz Puntigam hingewiesen. Die öBB 
schlugen daher vor, eine Straßenunterführung zu errichten. Es war jedoch nicht 
möglich, in den Verhandlungen mit der Stadtgemeinde Graz diese zu einer 

.. gemeins·amen Finanzierung eines niveaufreien Kreuzungsbauwerkes zu bewegen. Im 
September 1973 erklärten sich die öBB bereit, auf ihre Kosten einen 

,. 

Personendurchgang bei der Mitterstraße zu errichten und der Stadtgemeinde Graz 
fü~ die Herstellung einer notwendigen Verbindungsstraße zu dieser Unterführung, 
kostenlos Bahngrund abzutreten. Im August 1974 sowie im Jänner 1975 wurde vom 
Vorstand der öBB beim Magistrat der Stadt Graz neuerl ich auf die Dringl ichkeit 
der Angelegenheit verwiesen und ausdrückl ich darauf aufmerksam gemacht, daß der 
beim "Schwarzen Weg" für die Straßenbenützer unbefriedigende Zustand auf lange 
Zeit erhalten bleiben würde, wenn sich die Landeshauptstadt Graz an einer 
Lösung des Problems nicht interessiert zeige. 

Erst nachdem der Magistrat der Stadt Graz auf die verschiedenen Vorschläge der 
öBB zur Besserung der Verkehrsverhältnisse bei der Eisenbahnkreuzung "Am 
schwarzen Weg" nicht reagierte, entschlossen sich die öBB, vor allem aus Sicher­
heitsgründen die ursprünglich mechanische Schrankenanlage durch eine 
automatische Vollschrankenanlage, die im Oktober 1977 in Betrieb genommen 
wurde, zu ersetzen. 

Wien, 1978 12 19 
Der Bundesminister 
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